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Gemäß DIN EN 50341 sind bei 110-kV-Freileitungen folgende Mindestabstände zu den 

Leiterseilen einzuhalten: 

 

Feuergefährdete Betriebsstätten 

(Tankstellen usw.) 

11,00 m  Bauwerke 5,00 m 

Verkehrsflächen 7,00 m  Antennen, Zäune, usw. 3,00 m 

Gelände 6,00 m  Bepflanzung 2,50 m 

Ferner sind die für den Bau und den späteren Unterhalt erforderlichen Gerüste zu be-

rücksichtigen. 

 

Weiterhin besteht um die Masten eine Baubeschränkungszone von 10,00 m gemessen 

ab der Fundamentaußenkante. 

 

Die Zufahrt zum Mast muss auch künftig mit Lkw und Mobilkran gewährleistet sein. 

 

Abgrabungen im Mastbereich können die Standsicherheit des Mastes gefährden und 

sind nur mit unserem Einverständnis möglich. Dies gilt auch für vorübergehende Maß-

nahmen. 

 

Bei Baumaßnahmen im Bereich des Freileitungsmastes dürfen die Masterdungsanlagen 

weder beschädigt noch selbstständig entfernt werden. Eine notwendige Verlegung 

kann nur im Einvernehmen mit der Bayernwerk Netz GmbH durchgeführt werden. 

 

Maximal mögliche Bauhöhe 

Innerhalb der Baubeschränkungszone sind ausgehend von den ungünstigsten Stellen in 

den jeweiligen Feldern auf den Flurstücken 1493/1 und 1493 der Gemarkung Neuburg a. 

d. Donau folgende Bauhöhen realisierbar: 

 

Feld Nr. Feld Farbe Max. Bauhöhe 

1 Pink 415,72 m ü. NN 

2 Blau 416,18 m ü. NN 

3 Grün 417,72 m ü. NN 

4 Gelb 419,99 m ü. NN 

5 Lila 422,85 m ü. NN 

 

Die Felder sind dem beiliegenden Lageplan zu entnehmen. 

 

Für Tankstellen und Zelte gelten besondere Sicherheitsabstände, diese sind uns zur Prü-

fung vorzulegen. 

 

Die exakten Bauhöhen innerhalb der Baubeschränkungszone können erst anhand der 

tatsächlichen Gebäudelage und den dazugehörigen Höhenangaben bezogen auf m über 

NN ermittelt werden. 

 

Außerhalb der Baubeschränkungszone bestehen keine Höhenbeschränkungen seitens 

des Fachbereichs 110 kV Planung – Bau – Betrieb. 

 

Des Weiteren sind folgende Auflagen und Hinweise im Bereich der Hochspannungsfrei-

leitung zu beachten und einzuhalten: 
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Sicherung des Anlagenbestandes und -betriebes 

Der Bestand, der Betrieb und die Unterhaltung der bestehenden Anlagen ist zu gewähr-

leisten. Zu Unterhaltungsmaßnahmen zählen u.a. Korrosionsschutzarbeiten, Arbeiten 

zur Trassenfreihaltung von betriebsgefährdendem Aufwuchs sowie die Erneuerung, Ver-

stärkung oder ein durch Dritte veranlasster Umbau der Leitungen auf gleicher Trasse un-

ter Beibehaltung der Schutzzonen. 

 

Vorbeugender Brandschutz 

Die abschließende gutachterliche Stellungnahme hierfür obliegt der örtlich zuständigen 

Fachstelle. 

 

Niveauveränderungen 

Grundsätzlich darf im Schutzzonenbereich weder Erdaushub gelagert, noch dürfen sons-

tige Maßnahmen durchgeführt werden, welche das bestehende Erdniveau unzulässig 

erhöhen. Ebenso weisen wir darauf hin, dass Aufschüttungen, Lagerung von Baumate-

rial und -hilfsmittel sowie das Aufstellen von Baubaracken u. ä. nicht gestattet sind. Soll-

ten jedoch solche Maßnahmen unvermeidbar sein, so ist in jedem Fall unsere vorherige 

Zustimmung erforderlich. Leicht brennbare Stoffe dürfen im Bereich der Hochspan-

nungsleitung nicht gelagert werden. 

 

Dachdeckung 

Die Dachhaut des Gebäudes muss in harter Bedachung nach DIN 4102, Teil 7, ausgeführt 

werden. 

 

Antennen- und Blitzschutzanlagen 

Antennen- und Blitzschutzanlagen müssen nach den gültigen Bestimmungen (DIN VDE 

0855 bzw. 0185) von einem anerkannten Fachmann errichtet werden. 

 

Sonstige Bauwerke 

Innerhalb der Baubeschränkungszone sind uns alle sonstigen Bauwerke (Beleuchtungs-

anlagen, Fahnenmaste, Werbeanlagen etc.) gesondert zur Stellungnahme vorzulegen. 

 

Geräuschemissionen 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass an unserer Hochspannungsfreileitung, durch 

die Wirkung des elektrischen Feldes, bei bestimmten Witterungsverhältnissen, insbe-

sondere bei Regen, Nebel oder Raureif, Geräusche entstehen können. 

 

Witterungs- und naturbedingte Einflüsse 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnissen Eisbro-

cken und Schneematschklumpen von den Leiterseilen abfallen können. Unter den Lei-

terseilen muss unter Umständen mit Vogelkot gerechnet werden. Wir bitten hier um Be-

achtung, gerade im Bereich von Stellplätzen, Straßen und Gebäuden. Für solche witte-

rungs- und naturbedingten Schäden kann keine Haftung übernommen werden. 

 

Elektromagnetische Felder 

Hinsichtlich der elektromagnetischen Felder wird auch bei Einhaltung des für Bauwerke 

erforderlichen Mindestabstandes von 5,00 m (bei 110 kV) zu den Leiterseilen die Grenz-

werte der 26. BImSchV (5 kV/m und 100 µT) eingehalten. Damit ist sichergestellt, dass 

nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand Gesundheitsgefährdungen aus-

geschlossen sind. 
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Zäune 

Zäune im Bereich der Baubeschränkungszone sind aus isolierenden oder nichtleitenden 

Werkstoffen (z. B. kunststoffummantelter Maschendraht, Holz) aufzustellen. Pfeiler, Tor-

anlagen und leitende Zäune sind zu Erden. 

 

Bepflanzung 

Achten Sie bitte bei Anpflanzungen innerhalb der Baubeschränkungszone der Freilei-

tung darauf, dass nur Gehölze mit einer maximalen Aufwuchshöhe von 2,50 m ange-

pflanzt werden, um den Mindestabstand zur Freileitung auf jeden Fall einzuhalten.  

Geplante Pflanzhöhen über 2,50 m sind gesondert mit uns abzustimmen. 

 

In diesem Zusammenhang machen wir bereits jetzt darauf aufmerksam, dass diejenigen 

Bäume oder Sträucher, die in den Mindestabstandsbereich der Hochspannungsleitung 

wachsen oder bei Umbruch geraten können, durch den Grundstückseigentümer ent-

schädigungslos zurückgeschnitten oder entfernt werden müssen bzw. auf Kosten des 

Grundstückseigentümers vom Leitungsbetreiber entfernt werden. 

 

Schattenwurf 

Bei Photovoltaik-Anlagen ist der Schattenwurf der vorhandenen Maste und Leiterseile 

zu akzeptieren. Dies gilt auch bei einer Anpassung/Erneuerung von Masten, die eine Än-

derung der Höhe bzw. der Grundabmessungen des Mastes bedingen und ggf. eine auf-

tretende Änderung des Schattenwurfes verursachen. 

 

Unfallverhütung 

Auf die erhöhte Gefahr bei Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsleitungen wird aus-

drücklich hingewiesen. Die Sicherheitshinweise enthalten entsprechende Informatio-

nen, welche dem bauausführenden Personal zur Kenntnis zu geben und auch bei späte-

ren Instandhaltungsarbeiten einzuhalten sind. 

 

Firmen, welche im Schutzbereich der Leitung Arbeiten verrichten wollen, müssen min-

destens vier Wochen vor Baubeginn die maximal möglichen Arbeitshöhen für den erfor-

derlichen Ausübungsbereich bei der Bayernwerk Netz GmbH, 110 kV Leitungen Planung 

– Bau – Betrieb, unter Angabe der bestehenden Höhe über NN, anfragen. 

 

Kran/Baggereinsatz 

Der Einsatz von Hebewerkzeugen, wie z. B. Turmdrehkran, Autokran oder Teleskopstap-

ler sowie von Betonpumpen und dgl. müssen, wenn sie die Baubeschränkungszone be-

rühren oder hineinragen, mindestens vier Wochen vor Baubeginn und unter Angabe der 

max. möglichen Gerätehöhe, sowie des gewünschten Einsatzstandortes mit einer Höhe 

über NN anhand eines maßstabsgetreuen Lageplanes, gesondert mit uns abgestimmt 

werden. 

 

Genehmigungsfreie Bauten 

Sollte das Bauvorhaben seitens des Landratsamtes als genehmigungsfrei gelten, ist 

dennoch eine endgültige Stellungnahme der Bayernwerk Netz GmbH bezogen auf die 

Ausführungsplanung einzuholen. 

 

Hierfür benötigen wir: 

- Lageplan im Maßstab 1:1000 mit dem eingezeichneten Bauvorhaben 

- -± 0,00 Ebene der Bodenplatte in Metern über Normalnull sowie 

- Eingabeplan des zu errichtenden Bauwerks 
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